
212230402 0710 Seite 1 von 7 

Allgemeine Bedingungen für die 
Filmversicherungen 
(AVB Film 2008) 
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1 Gegenstand der Versicherung 

1. Soweit im Versicherungsvertrag vereinbart, erstreckt sich 
der Versicherungsschutz auf: 

A) die Personenausfall-Versicherung;  

B) die Sachausfall-Versicherung; 

C) die Versicherung für Filmmaterial; 

D) die Requisitenversicherung; 

E) die Versicherung der Produktionskasse; 

F) die Apparate-Versicherung. 

 

2 Kernenergie 

Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der 
Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber 
von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und 
schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab. 

 

3 Sachverständigenverfahren 

1. Versicherungsnehmer und Versicherer können nach Eintritt 
des Versicherungsfalles vereinbaren, dass die Höhe des Schadens 
durch Sachverständige festgestellt wird. Das Sachverständigen-
verfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige tatsächliche 
Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs sowie der Höhe 
der Entschädigung ausgedehnt werden. Der Versicherungsnehmer 
kann ein Sachverständigenverfahren auch durch einseitige Erklä-
rung gegenüber dem Versicherer verlangen. 

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen und 
kann dann die andere unter Angabe des von ihr benannten 
Sachverständigen schriftlich auffordern, den zweiten 
Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachver-
ständige nicht binnen zwei Wochen nach Empfang der 
Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge 
hinzuweisen. 

b) Beide Sachverständige benennen schriftlich vor Beginn des 
Feststellungsverfahrens einen dritten Sachverständigen als 
Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der Obmann auf 
Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernannt. 

c) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Personen 
benennen, die Mitbewerber der Versicherungsnehmer sind 
oder mit ihm in dauernder Geschäftsbeziehung stehen, ferner 
keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern 
angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis 
stehen. 

3. Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes. 

4. Die Feststellungen der Sachverständigen müssen auf 
Verlangen mindestens einer der Vertragsparteien enthalten: 

a) den Umfang der Beschädigungen und Zerstörungen, bei Perso-
nenschäden die gesundheitliche Beeinträchtigung und soweit 
für die jeweilige Entschädigung erforderlich; 

b) die Aufwendungen der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung; 
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c) den bedingungsgemäßen Versicherungswert der 
beschädigten, zerstörten oder abhanden gekommenen 
Sachen; 

d) die Aufwendungen bei Abbruch; 

e) die Mehrkosten bei Unterbrechung; 

f) Restwerte und sonstige Kosten. 

5. Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien 
gleichzeitig ihre Feststellungen. 

Weichen die Feststellungen voneinander ab, so übergibt der Versi-
cherer sie unverzüglich dem Obmann, dieser entscheidet über die 
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen 
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine 
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

6. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die 
Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

7. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des 
Obmannes sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass 
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der 
Versicherer die Entschädigung gemäß den jeweiligen 
Bedingungen. 

8. Durch das Sachverständigenverfahren werden die 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers gemäß Ziffer 22 nicht 
berührt. 

 

4 Zahlung der Entschädigung 

1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und 
der Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Entschä-
digung binnen zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann einen 
Monat nach Anzeige des Schadens gemäß Ziffer 8 als Teilzahlung 
der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist. 

2. Die Entschädigung ist ab Fälligkeit mit 1 Prozent unter dem 
Diskontsatz der Europäischen Zentralbank zu verzinsen, 
mindestens jedoch mit 4 Prozent und höchstens mit 6 Prozent pro 
Jahr. Der Lauf der vorgenannten Fristen ist gehemmt, solange 
infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers die 
Ermittlung oder Zahlung der Entschädigung nicht erfolgen kann. 
Zinsansprüche bestehen ab der Fälligkeit der Entschädigung. 

3. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, 

a) wenn und solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des 
Versicherungsnehmers bestehen; 

b) wenn gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner 
Repräsentanten aus Anlass des Versicherungsfalles ein 
behördliches oder strafrechtliches Verfahren aus Gründen 
eingeleitet worden ist, die auch für den 
Entschädigungsanspruch rechtserheblich sind, bis zum 
Abschluss dieses Verfahrens. 

4. Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit 
Zustimmung des Versicherers abgetreten werden. Die 
Zustimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer 
sie aus wichtigem Grund verlangt. 

5. Der Versicherer ist von der Leistung frei, 

a) wenn der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant den 
Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 
hat; 

b) wenn der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant den 
Versicherer arglistig über Umstände, die für die Höhe oder den 
Grund der Entschädigungsleistung erheblich sind, getäuscht 
hat. 

 

5 Wirksamkeit 

Sind einzelne dem Versicherungsvertrag zugrunde gelegte Bedin-
gungen oder Teile davon unwirksam, so wird die Wirksamkeit der 
übrigen Bedingungen des Vertrages nicht berührt. 

6 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer die erste 
oder einmalige Prämie unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von 
Ziffer 9 zahlt. 

7 Vorläufige Deckung 

1. Beginn 

Der Vertrag über die vorläufige Deckung wird mit entsprechender 
Erklärung des Versicherers (oder einer hierzu bevollmächtigten 
Person) ab dem vereinbarten Zeitpunkt wirksam. 

2. Inhalt 

Der Vertrag über die vorläufige Deckung richtet sich nach den 
Vertragsgrundlagen, die dem endgültigen Versicherungsvertrag 
zugrunde liegen sollen. Der Versicherungsnehmer erhält die für 
die vorläufige Deckung geltenden Versicherungsbedingungen und 
die Information für Versicherungsnehmer zusammen mit dem 
Versicherungsschein, auf Wunsch auch zu einem früheren 
Zeitpunkt. 

3. Ende 

Der Vertrag über die vorläufige Deckung endet mit dem Beginn 
des endgültigen Versicherungsschutzes. Kommt der endgültige 
Versicherungsvertrag nicht zustande, weil der Versicherungs-
nehmer seinen Antrag nach § 8 des Versicherungsvertrags-
gesetzes widerruft oder einen Widerspruch nach § 5 Abs. 1 und 2 
des Versicherungsvertragsgesetzes erklärt, endet die vorläufige 
Deckung mit dem Zugang des Widerrufs oder des Widerspruchs 
beim Versicherer. 

Der Versicherer und der Versicherungsnehmer können den 
Vertrag über die vorläufige Deckung jederzeit kündigen. Kündigt 
der Versicherer, wird die Kündigung erst nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

4. Wegfall des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz aus einer vorläufigen Deckung entfällt 
rückwirkend, wenn der Versicherungsnehmer die Prämie für die 
vorläufige Deckung oder, falls eine gesonderte Prämie für die 
vorläufige Deckung nicht erhoben wird, die Prämie für den 
endgültigen Versicherungsvertrag nicht rechtzeitig gezahlt hat, 
und er dies zu vertreten hat. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Zu-
gang der Deckungszusage und der Zahlungsaufforderung erfolgt. 

5. Prämie 

Sofern in diesem Vertrag nichts anderes vorgesehen ist, steht dem 
Versicherer als Prämie für die vorläufige Deckung ein der Laufzeit 
der vorläufigen Deckung entsprechender Teil der Prämie zu, der 
beim Zustandekommen des endgültigen Versicherungsvertrages 
für diesen zu zahlen wäre. 

 

8 Prämie und Versicherungsteuer 

Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die Versicherungsteuer, 
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz 
bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

 

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erste oder 
einmalige Prämie 

1. Fälligkeit der Zahlung 

Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginn. 

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste 
Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie. 

2. Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 

Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie 
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt 
der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
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oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Rechtfolge aufmerksam gemacht wurde. Das gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 

3. Rücktritt 

Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie 
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, 
solange die Prämie nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht 
zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.  

 

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgeprämie 

1. Fälligkeit der Zahlung 

Die Folgeprämien werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt 
fällig. 

2. Verzug 

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versi-
cherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er 
die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen. 

3. Zahlungsaufforderung 

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen 
betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die 
rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den 
Ziffern 4 und 5 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

4. Kein Versicherungsschutz 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis 
zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungs-
aufforderung nach Ziffer 3 darauf hingewiesen wurde. 

5. Kündigung 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungs-
nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 3 darauf 
hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungs-
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, 
besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem 
Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht 
jedoch kein Versicherungsschutz. 

 

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächti-
gung 

1. Rechtzeitige Zahlung 

Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die 
Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie zu dem Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer 
berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 

Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die 
Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des 
Versicherers erfolgt.  

2. Beendigung des Lastschriftverfahrens 

Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil der Versi-
cherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder 
hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, 
dass die Prämie nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer 

berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 
verlangen. 

Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung der Prämie erst 
verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform 
aufgefordert worden ist. 

 

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, sind die noch 
ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Prämien-
zahlung verlangen. 

 

13 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, 
soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur 
Anspruch auf den Teil der Prämie, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

 

14 Dauer und Ende des Vertrages 

1.  Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit 
abgeschlossen. 

2. Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

3. Vertragsbeendigung 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt.  

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag 
schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden 
Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres zugegangen sein. 

 

15 Wegfall des versicherten Interesses 

Der Vertrag endet zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
davon Kenntnis erhält, dass das versicherte Interesse nach dem 
Beginn der Versicherung weggefallen ist. In diesem Fall steht ihm 
die Prämie zu, die er hätte erheben können, wenn die Versiche-
rung nur bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung beantragt 
worden wäre. Dasselbe gilt, wenn das versicherte Interesse 
weggefallen ist, weil der Versicherungsfall eingetreten ist. 

 

16 Kündigung nach Versicherungsfall 

1. Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen 
Monat nach Schadenzahlung in Schriftform zugegangen sein. 

2. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versi-
cherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.  

 

17 Veräußerung der versicherten Sachen 

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

1.1 Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs an 
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dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines 
Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden 
Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 

1.2 Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die 
auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. 

1.3 Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen 
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt. 

2. Kündigungsrechte 

2.1 Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in 
Schriftform zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht kann nur inner-
halb eines Monats ab Kenntnis von der Veräußerung ausgeübt 
werden. 

2.2 Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit 
sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungs-
periode in Schriftform zu kündigen. 

Dieses Kündigungsrecht kann nur innerhalb eines Monats seit 
Eigentumsübergang oder – soweit zu diesem Zeitpunkt keine 
Kenntnis über das Bestehen einer Versicherung bestand – seit 
Kenntniserlangung über die Versicherung ausgeübt werden. 

2.3 Im Falle der Kündigung nach den Nummern 2.1 und 2.2 
haftet der Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie. 

3. Anzeigepflichten 

3.1 Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder 
Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

3.2 Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte 
zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit 
dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht 
geschlossen hätte. Der Versicherer wird nicht leistungsfrei, wenn 
diese Rechtsfolge außer Verhältnis zur Schwere des Verstoßes 
steht. 

3.3 Abweichend von Ziffer 3.2 ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätten zugehen müssen, 
oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht 
gekündigt hat. 

 

18 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-
nehmers 

1. Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände in 
Textform anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform 
gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der 
Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, 
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 
Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den 
Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag 
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, 
muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe 
er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

2. Rücktritt 

2.1 Voraussetzungen des Rücktritts 

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen 
Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungs-
vertrag zurückzutreten. 

2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts 

Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen 
oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Ver-
letzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte. 

2.3 Folgen des Rücktritts 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, 
darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder 
unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Ver-
sicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil der Prämie zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht. 

3. Kündigung 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die 
Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform 
kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte. 

4. Rückwirkende Vertragsanpassung 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die 
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwir-
kend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestand-
teil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie um mehr als 
10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherungsnehmers fristlos in Schriftform kündigen. 

5. Ausübung der Rechte des Versicherers 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 2 bis 4 zustehenden 
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der 
Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf 
die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere 
Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für 
diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

Dem Versicherungsnehmer stehen die Rechte nach den Ziffern 2 
bis 4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflicht-
verletzung hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 2 bis 4 genannten 
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahr-
umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

6. Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung 
steht dem Versicherer der Teil der Prämie zu, der der bis zum 
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Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

 

19 Gefahrerhöhung 

1. Begriff der Gefahrerhöhung 

1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich 
vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des 
Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die 
ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers 
wahrscheinlicher wären. 

1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – 
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach 
dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 

1.3 Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 1.1 liegt nicht vor, wenn 
sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als mitversichert gelten soll. 

2. Pflichten des Versicherungsnehmers 

2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine 
Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen 
Dritten gestatten. 

2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhö-
hung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen. 

2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Ver-
sicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, 
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den 
Versicherer 

3.1 Kündigungsrecht des Versicherers 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Ziffer 
2.1, kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt hat. Beruht die Verletzung auf einfacher 
Fahrlässigkeit, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen. Der Versicherer kann nicht 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach 
Ziffer 2.2 und 2.3 bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen. 

3.2 Vertragsanpassung 

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechen-
de erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der höheren 
Gefahr ausschließen. 

Erhöht sich in diesem Fall die Prämie um mehr als 10 Prozent oder 
schließt der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, 
so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer 
den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen. 

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpas-
sung nach Ziffer 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung 
ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

5. Umfang des Versicherungsschutzes bei Gefahrerhö-
hung 

5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, 
so hat der Versicherungsnehmer keinen Versicherungsschutz, 

wenn er seine Pflichten nach Ziffer 2.1 vorsätzlich verletzt hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, 
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

5.2 Bei einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 2.2 und 2.3 hat der 
Versicherungsnehmer bei vorsätzlicher Verletzung der Pflichten 
keinen Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen. Verletzt der 
Versicherungsnehmer seine Pflichten grob fahrlässig, so gelten 
Ziffer 5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. Der Versicherungsnehmer 
hat in diesen Fällen gleichwohl Versicherungsschutz, wenn dem 
Versicherer die Gefahrerhöhung zu dem in Satz 1 genannten 
Zeitpunkt bekannt war. 

5.3 Der Versicherungsschutz bleibt ferner bestehen, 

a) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahr-
erhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungs-
falles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder 

b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine 
Kündigung nicht erfolgt war. 

 

20 Teilkündigung, Teilrücktritt und teilweise Leistungs-
freiheit 

1. Sind die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer im 
Fall der Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten oder der 
Gefahrerhöhung zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, 
nur im Hinblick auf einen Teil der Gegenstände oder Personen 
erfüllt, die durch einen Vertrag versichert sind, besteht ein Kün-
digungs- oder Rücktrittsrecht auch für den übrigen Teil. Dies gilt 
nur, wenn anzunehmen ist, dass der Versicherer für diesen Teil 
allein den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen nicht 
geschlossen hätte. 

2. Kündigt der Versicherer den Vertrag teilweise oder tritt er 
von ihm teilweise zurück, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag für den übrigen Teil mit Wirkung spätestens zum Ende der 
Versicherungsperiode, in der die Teilkündigung oder der Teilrück-
tritt des Versicherers wirksam wird, in Schriftform kündigen. 

3. Sind die Voraussetzungen, unter denen der Versicherungs-
nehmer im Fall der Gefahrerhöhung seinen Versicherungsschutz 
ganz oder teilweise verliert, nur im Hinblick auf einen Teil der 
Gegenstände oder Personen erfüllt, die durch einen Vertrag versi-
chert sind, verliert er den Versicherungsschutz für den übrigen 
Teil. Dies gilt nur, wenn anzunehmen ist, dass der Versicherer für 
diesen Teil allein den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen 
nicht geschlossen hätte. 

 

21 Herabsetzung der Prämie 

Ist wegen bestimmter Gefahrumstände eine höhere Prämie verein-
bart und fallen diese Umstände nach Antragstellung des Versiche-
rungsnehmers oder nach Vertragsschluss weg, haben sie ihre 
Bedeutung verloren oder wurde ihr Vorliegen vom Versicherungs-
nehmer nur irrtümlich angenommen, ist der Versicherer verpflich-
tet, die Prämie zu dem Zeitpunkt herabzusetzen, zu dem der 
Versicherungsnehmer dem Versicherer den Wegfall meldet. 

 

22 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im 
Versicherungsfall 

1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines 
Versicherungsfalles: 

a) dem Versicherer den Schaden unverzüglich schriftlich anzu-
zeigen; 

b) Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plün-
derung hat er darüber hinaus unverzüglich der zuständigen 
Polizeidienststelle anzuzeigen und dort unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen; 
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c) alles Zumutbare und Erforderliche zu tun, um den Schaden 
abzuwenden oder zu mindern und dabei die Weisungen des 
Versicherers zu befolgen; er hat, soweit die Umstände es 
gestatten, solche Weisungen einzuholen; 

d) dem Versicherer auf deren Verlangen im Rahmen des Zumut-
baren jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Scha-
dens und über den Umfang ihrer Entschädigungsleistung zu 
gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft – auf Verlangen 
schriftlich – zu erteilen und die erforderlichen Belege 
beizubringen; 

e) das Schadenbild bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer unverändert zu lassen, es sei denn, 

 – die Aufrechterhaltung des Betriebes oder Sicherheitsgründe 
erfordern einen Eingriff oder 

 – die Eingriffe mindern voraussichtlich den Schaden oder  

 – der Versicherer hat zugestimmt.  

f) Der Versicherungsnehmer hat jedoch in jedem dieser Fälle die 
beschädigten Teile bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren. 

g) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die Durchführung 
von Rückgriffsansprüchen gegen ersatzpflichtige Dritte 
unverzüglich einzuleiten und den Versicherer in jeder Weise zu 
unterstützen. 

 

23 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

1. Kündigungsrecht des Versicherers 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, 
kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der 
Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

2. Umfang des Versicherungsschutzes bei Obliegen-
heitsverletzung 

Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur 
Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob 
der Versicherer ein ihm nach Ziffer 1 zustehendes Kündigungs-
recht ausübt. 

 

24 Mehrfachversicherung 

1. Voraussetzungen  

Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist 
und entweder die Versicherungssummen zusammen den 
Versicherungswert übersteigen oder aus anderen Gründen die 
Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne 

Bestehen der anderen Versicherungen zu zahlen wäre, den 
Gesamtschaden übersteigt. 

2. Aufhebung und Anpassung des Vertrages 

2.1 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die 
Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen. 

2.2 Er kann auch verlangen, dass die Versicherungssumme auf 
den Betrag herabgesetzt wird, der durch die früher geschlossene 
Versicherung nicht gedeckt ist; in diesem Fall ist die Prämie 
entsprechend zu mindern. 

2.3 Ausübung der Rechte 

Das Recht auf Aufhebung oder Herabsetzung erlischt, wenn der 
Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend 
macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis er-
langt hat. Die Aufhebung oder Herabsetzung wird zu dem Zeit-
punkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, 
dem Versicherer zugeht. 

3. Betrügerische Mehrfachversicherung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht abgeschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht ge-
schlossene Vertrag nichtig. Der Versicherer hat Anspruch auf die 
Prämie bis zu dem Zeitpunkt, in dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 

25 Mehrere Versicherer 

1. Anzeigepflicht 

1.1 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der 
andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben. 

1.2 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht, so ist 
der Versicherer berechtigt, den Versicherungsvertrag innerhalb 
einer Frist von einem Monat zu kündigen. Die Kündigung wird 
einen Monat nach Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

Er ist darüber hinaus von der Verpflichtung zur Leistung frei. Die 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung der Anzeige-
pflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht 
oder wenn der Versicherer vor dem Versicherungsfall Kenntnis 
von der anderen Versicherung erlangt hat. Bei grober Fahrlässig-
keit kann der Versicherer die Leistung entsprechend der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers kürzen. 

Der Versicherer ist zur Leistung verpflichtet, soweit der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Anzeigepflicht weder für die Feststellung noch für den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt hat. 

2. Haftung und Entschädigung bei Mehrfach-
versicherung 

2.1 Übersteigen bei Versicherung eines Interesses gegen 
dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern die Versicherungs-
summen den Versicherungswert oder aus anderen Gründen die 
Summe der Entschädigungen, die aufgrund jedes einzelnen 
Vertrages ohne Bestehen der anderen Versicherungen zu zahlen 
wären, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

2.2 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen 
Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungs-
nehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm 
entstandenen Schadens verlangen. Dies gilt auch, wenn die Ver-
träge bei demselben Versicherer bestehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus an-
deren Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben 
Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus vorliegendem Vertrag 
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen ins-
gesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen, aus denen die Prämie errechnet wurde, nur in 
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diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Verein-
barung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in 
der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere 
Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der 
Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre. 

2.3 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung 
in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis 
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umstände Kenntnis erlangt. Etwaige Schadens-
ersatzansprüche des Versicherers bleiben unberührt. 

3. Beseitigung der Mehrfachversicherung 

Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne 
dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Herab-
setzung der Versicherungssumme des später geschlossenen 
Vertrages bzw. dessen Aufhebung verlangen. Bei einer Herab-
setzung der Versicherungssumme ist die Prämie neu zu berech-
nen. Die Herabsetzung oder Aufhebung des Versicherungs-
schutzes und die Anpassung der Prämie wird zum Ende des 
Monats wirksam, in der sie verlangt wird. Das Recht auf Herab-
setzung oder Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer 
es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er von der 
Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. 

 

26 Gesetzliche Verjährung 

1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

2. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der 
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die 
Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform 
zugeht. 

 

27 Zuständiges Gericht 

1. Klagen gegen den Versicherer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche 
Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohn-
sitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer 

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht 
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig 
ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt 
sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder-
lassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der 
Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

3. Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers 

Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versiche-
rungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. 

 

28 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenände-
rungen 

1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder 
an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an 
die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies 
gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des 
Versicherungsnehmers. 

3. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen 
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 2 
entsprechende Anwendung. 

 

30 Aufsichtsbehörde 

Die für Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörde ist die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) 
Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn. 

 

31 Schlussbestimmung 

1. Anderweitige Versicherungsverträge gehen diesem Vertrag 
vor. 

2.  Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abwei-
chendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies 
gilt insbesondere für die in der Information für den Kunden 
aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach Maßgabe der 
Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages 
sind. 


